
 

B E K A N N T M A C H U N G  
 

 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 197 
„Zentralklinikum mit Gesundheitscampus“ 

der Stadt Elmshorn 
 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt der Stadt Elmshorn hat in seiner 
Sitzung am 22.09.2022 beschlossen, den Bebauungsplan Nr. 197 der Stadt Elms-

horn für das Gebiet begrenzt  

- im Norden durch die rückwärtigen Bereiche der Wohngrundstücke an der 
Bach- und der Strawinskystraße,  

- im Westen durch die Siedlungsflächen der Straße Am Fischteich, der Bertha-
von-Suttner-Straße und der Bettina-von-Arnim-Straße sowie den Waldflächen 

westlich des Klinikums und der öffentlichen Grünfläche an der Dorothea-
Erxleben-Straße,  

- im Süden durch die Hamburger Straße und anliegende Gewerbegrundstücke 
sowie die Gemeinbedarfsfläche der Telekom,  

- im Osten durch Gewerbegrundstücke an der Hamburger Straße und durch die 
Wittenberger Straße 

aufzustellen. 

 
Der Aufstellungsbeschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 Baugesetzbuch be-

kanntgemacht. 
 

Elmshorn, den 12.10.2022 
 

STADT ELMSHORN 
Der Bürgermeister 

- Amt für Stadtentwicklung und Umwelt – 


